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Regenwasserkanalsanierung Elberfelderstr. mit Anschluss Oststr.  
Hier: Unterlagen gem. §14 GemHVO:  Sitzungsvorlage WP 14 – 20 SV 66/072 
 
 
 
 
Mit den beiliegenden Unterlagen der Verwaltung und des von ihr beauftragten Ingenieurbü-
ros wird die Notwendigkeit zur Sanierung des Regenwasserkanalabschnittes in der Elberfel-
derstr. mit Anschluss Oststr. dargelegt.  
 
Die geplante Maßnahme soll nun auf Grundlage des in 2012 vom Rat beschlossenen Gene-
ralentwässerungsplanes und des Abwassserbeseitigungskonzeptes umgesetzt werden.  
Anhand der vorliegenden Berichte der Kamerauntersuchungen lässt sich der kurz- und mit-
telfristige Handlungsbedarf erkennen.  
 
Aus diesem Grund ist aus meiner Sicht eine Sanierung geboten. 
 
Wie von der Verwaltung dargestellt, ist der zu sanierende Abschnitt des Regenwasserkanals 
aus den Baujahren 1950 - 1972 überwiegend abgeschrieben. Lediglich bei den Kanalhaltun-
gen aus den Baujahren 1968 und 1972, sind noch Restnutzungsdauern mit einem Rest-
buchwert von derzeit rd. 7.740,- EUR vorhandenen. Dieser Betrags soll zum 31.12.2016 als 
Sonderabschreibung ausgebucht werden. Für das „Ausbuchen“ der ersetzten Anlagen ent-
steht somit buchhalterisch ein unbedeutender Aufwand. 
 
Die Straßenwiederherstellung muss nach den entsprechenden Vorgaben Landesbetriebes 
Straßenbau NRW erfolgen, da die Lage des Kanales in deren Zuständigkeitsbereich fällt. 
 
Die in der Kostenberechnung enthaltenen Massen- und Preisansätze für die Einzelleistungen 
wurden stichprobenartig geprüft. Es ergaben sich keine Besonderheiten, die Preisansätze 
der Kostenberechnung berücksichtigen die Preisentwicklungen, die seit den letzten Aus-
schreibungsergebnissen (soweit vergleichbare vorliegen) zu verzeichnen waren. Das Ergeb-
nis der künftigen Ausschreibung wird auch vom Zeitpunkt des Wettbewerbs und der dann 
aktuellen Marktlage beeinflusst. 
 
Aus technischer und wirtschaftlicher Sicht sind die für die Ausführung gewählten Sanie-
rungsverfahren (Erneuerung in offener Bauweise und Abschnitt mit Reparaturverfahren) - die 
sinnvollsten Lösungen. 
 
Nach Prüfung bestehen aus meiner Sicht gegen die geplante Durchführung der Regenwas-
serkanalsanierungsmaßnahme keine Bedenken. 
 
 
 

gez. Enders 
 
  


